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Leiferde, Februar 2026 
 
 
 

Girls´ Day / Boys´ Day - Versicherungsschutz 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im Hinblick auf einen Versicherungsschutz während des Girls´ Day bzw. Boys´Day verweise 
ich auf den u. a. Erlass „Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen“, Punkt 5.3. 
(Versicherungsschutz) des Kultusministeriums vom 01.09.2004: 

Für die Dauer der Durchführung der berufsorientierenden Maßnahmen nach diesem Erlass 
unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie beim Schulbesuch der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Als Informations- und Anleitungsmaterial hat der Bundesverband der 
Unfallkassen seine Schriften in das Internet eingestellt: http://regelwerk.unfallkassen.de 
(Kennziffer: GUV-SI 8034).  

Außerdem wird den Schülerinnen und Schülern der von kommunalen Schulträgern 
getragenen Schulen für die berufsorientierenden Maßnahmen nach diesem Erlass durch 
den Kommunalen Schadensausgleich Hannover Deckungsschutz für Haftpflicht- und 
Sachschäden gewährt. Diese Leistungen umfassen  

 Haftpflichtdeckungsschutz in Fällen, in denen von Dritten gegen Schülerinnen oder 
Schüler Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. Die Deckungssummen sind 
begrenzt.  

 Sachschadendeckungsschutz in begrenzter Höhe für das Abhandenkommen oder die 
Beschädigung von Kleidungsstücken, Fahrrädern und zum Gebrauch der 
berufsorientierenden Maßnahme bestimmter Sachen, soweit der Schaden im 
Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum entstanden ist.  

Die jeweiligen Beträge können beim Schulträger und beim Kommunalen Schadensausgleich 
Hannover abgefragt werden. Ein Anspruch auf die vorgesehenen Leistungen besteht nicht, 
wenn und soweit aufgrund einer gesetzlichen oder freiwilligen Versicherung oder aus 
einem anderen Rechtsgrund von dritter Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Vollrath 
-stellv. Schulleiter- 
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